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Allgemeines
In seiner Sitzung am 28.09.1994 hat der Gemeinderat der Ortsgemeinde Dirmstein die
Aufstellung des Bebauungsplanes "Nördlich der Heuchelheimer Straße - Anderungsplan IV"
beschiessen.

Der bestehende Bebauungsplan 'Nördlich der Heuchelheimer Straße' - Anderungsplan ll
dient der Deckung eines dringenden Wohnbedarfes der Bevölkerung. Der Bebauungsplan
soll aus städtebaulichen Gründen geändert werden. unter Berücksichtigung des dringenden
Wohnbedarfes der Bevölkerung.

Der neu aufzustellende Bebauungsplan trägt die Änderungsziffer IV. da ein Änderungsver
fahren 111 bereits in den Jahren 1985 bis 1989 durchgeführt wurde. wobei dieser Ande-
rungsplan nio rechtsverbindlich wurde. Um Verwechslungen auszuschließen wurde fastge
legt. daß das Jetzige Änderungsvorfahren die Bezeichnung 'lV" erhält.

Folgende Änderungen werden vorgenommen:
OI. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird abgeändert. um die Erschließung der

Bauflächen an der Stahlbergstraße sicherzustellen. Die Stahlbergstraße wird als öffentli
che Verkehrsfläche ausgewiesen.

02. Die höchstzulässiga Zahl dar Wohnungen in Wohngebäuden wird auf 3 Wohnungen. statt
bisher 2 Wohnungen begrenzt.

a--"' '' hP

03. Die Festsetzungen zur Stellung der baulichen Anlagen und der Firstrichtung werden
geändert. die Firstrichtung wird in Pfeilrichtung wahlweise freigestellt. Die Planzeich-
nung wird entsprechend geändert. Die zwingende Festsetzung der Firstrichtung in der
Planzeichnung und der Legende entfällt. Der Bezug dor Stellung dor baulichen Anlagen
auf die zwingende Festsetzung der Firstrichtung in Ziffer 4 der textlichen Festsetzun-
gen entfällt. Die Ziffer 9.2 dar textlichen Festsetzungen wird entsprechend geändert.

04. Für don Teilbereich des Bebauungsplanes nördlich der Raiffeisenstraße wird die Bau-
weise geändert. Es worden Einzel- und Doppelhäuser in offener Bauweise zugelassen.
Die Planzeichnung wird durch eine neue Nutzungsschablane C geändert.

05. An der Heuchelheimer Straße wird ein Teilstück der Grünfläche (Flursti)cknr. 639/3;
ca. 308 m:) in ein Baugrundst(}ck umgewandelt. Art und Maß der baulichen Nutzung. die
Bauweise sowie dia ijberbaubaren Grundstücksflächen und die sonstigen Festsetzungen
zur Gestaltung der Gebäude. der Nebenanlagen und der Freianlagen werden von den
benachbarten Grundstücken übernommen. Die entsprechenden Festsetzungen können
dar Nutzungsschablone A und den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ent-
nommen werden. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch eine Baugrenze festge-
setzt. Die Planzeichnung wird entsprechend geändert.

r')

06 Die Festsetzungen für dio Grünfläche entlang der Heuchelheimer Straße werden geän-
dert. Die Grünfläche wird in zwei Bereiche geteilt. die als 'öffentliche Grünfläche Ver-
kehrsgrün' (Ziffer 8.1.3 dor textlichen Festsetzungen) und als "öffentliche Grünfläche
Verkehrsbegleitgrün' (Ziffer 8.1.4 der textlichen Festsetzungen festgesetzt werden.
Auf der "öffentlichen Grünfläche Verkehrsbegleitgrün" sind Aufschüttungen Mauern und
Sichtblenden bis 2 m Höhe zulässig. Die textlichen Festsetzungen und die Planzeich-
nung worden entsprechend geändert.
Die Ziffer 13 der Textlichen Festsetzungen wird gestrichen.07.

Architekturbüro Boxheimer & Ohmer in Arbeitsgemeinschaft mit Ingenieure für Raum und Umweltplanung



Bebauungsplan 'Nordllch der Heuchelheimer Straße'
Begründung

Anderungsplan IV der Ortsgemeinde Dlrmstein
Seite 2

08

lbEË"m-;T.f;lUllB.SI. lgl:,lll.gli..ll:'HI,-'':::
Die Grundët(ecke PI.Nrn. 4580 und 4581. bisher als Stellplatz festgesetzt. werden als
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Grundst(ecken übernommen. Dio entsprechenden Festsetzungen könnten der Nutzungs-
schablone A und den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes entnommen wer-
den. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch eine Baugrenze festgesetzt. Die
Planzeichnung wird entsprechend geändert.
Die Breite der Einfahrt zum Grundstilck PI.Nr. 4581 wird auf 6m festgesetzt.
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Der festgesetzte Kurvenradius am Grundstück Hanewald wird von bisher 8 m auf jetzt
5 m verändert. Die Planzeichnung wird entsprechend geändert.

Dia Tiefe der überbaubaren Fläche der Grundstücke nördlich der RaiffeisenstraBe wird
von derzeit 17 m auf 20 m erweitert.
Dia textlichen Festsetzungen werden in Ziffer 7 derart geändert. daß die Oberkante
der Kellergeschoß-Rohdocke. gemessen ab Oberkante der am nächsten gelegenen Ver-
kehrsfläche ein Meter nicht überschreiten darf. Bisher war eine maximale Höhe x'on
0,80 m festgesetzt.

tplanung



Bebauungsplan 'Nördlich der Heuchelheimer Straße'
Begründung

Änderungsplan IV dor Ortsgemeinde Dlrmstein
Seite 3

Nachfolgend werdengdie eilze nen ngenrungen genauer bezeichnet und begründet.

getragen werden.

der Gemeinde Dirmstein.
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lenden Wohnbedarf der Bevölkerung Rechnung getragen werden.
Art und Maß der baulichen Nutzung. die Bauweise sowie die überbaubaren Grundstiicks-
flächen und die sonstigen Festsetzungen zur Gestaltung der Gebäude. der Nebenanlagen
und der Freianlagen werden von den benachbarten Grundstücken übernommen. Damit soll
die Einfügung dieses Baugrundstückes in die umgebende Bebauung gewährleistet werden.

2.6 Grünfläche entlang der Heuchelheimer Straße

Die Festsetzungen für die 'öffentliche Gri)nfläche - Verkehrsgrünjyj" (Pflanzstreifen ent-
lang der Heuchelheimer Straße) werden geändert (Ziffer 8.1.3 der textlichen Festsetzun-
gen). Die Festsetzung der Grünfläche aus Gründen des Lärmschutzes entfällt. da eine
derartige Zweckbindung für eine öffentliche Grünfläche nach S9 Abs.l Nr.15 BauGB nicht
vorgesehen ist.
Die Festsetzung wird dahingehend geändert. daß für den als 'öffentliche Grünfläche -
Varkohrsgrün V " gekennzeichneten Bereich die Begrünung mit Gehölzen aus den Pflanzli-
sten nach Ziffer 8.1.1 und Ziffer 8.1.3. unter Beachtung des in der Planzeichnung gekenn-
zeichneten Sichtwinkels (Ziffer 6.2). festgesetzt wird. Damit soll die Bepflanzung der
Grünfläche unter Beachtung dor Verkehrssicherheit geregelt werden.
Der Geltungsbereich dieser Festsetzung wird auf das Flurstück Nr. 4590 beschränkt.

Die Flächen der Flurstücke Nr. 1191. 2822/30. 2822/31 und 639 werden als "öffentliche
Grünfläche Verkehrsbegleitgriln lllËI ' festgesetzt (Ziffer 8.1.4 der textlichen Festsetzun-
gen) die Planzeichnung wird entsprechend abgeändert. Neben den Festsetzungen über dia
Bepflanzung der Grünfläche werden auch Aufschüttungen. Mauern und Sichtblenden bis
2 m Höhe über der Oberkante der angrenzenden Verkehrsfläche zugelassen.

Diese Festsetzung erfolgt aus städtebaulichen Gründen. (Schaffung einer Grünraumkante
entlang der Heuchelheimer Straße). da die bauliche Fassung des StraBenraumes aufgrund
der zurückgesetzton Bebauung in diesen Bereichen nur unzureichend ist. Durch die dichte
Bepflanzung in Verbindung mit Geländemodellierungen oder baulichen Maßnahmen soll der
Straßenraum gefaßt und attraktiviert worden. Gleichzeitig soll diese Grünraumkante einen
Sichtschutz für die Freiflächen der dahinterliegenden Baugrundstücke bieten und so dia
Umfeldqualität der Bebauung verbessern.
Bei der "öffentlichen Grünfläche - Varkehrsbegleitgrün" im Bereich des Knotenpunktes Heu-
chelheimer Straße - Raiffeisenstraße - Mohngasse ist der gekennzeichnete Sichtwinkal
gemäß 6.2 entsprechend zu beachten. Damit soll die Beachtung der Belange der Verkehrs-
sicherheit gewährleistet werden.

2.7 Terrassiorung des Geländes
Die Ziffer 13 der textlichen Festsetzungen wird gestrichen.
Damit soll den Bauherren ein größerer Spielraum für die Gestaltung
geräumt werden.

der Freiflächen ein
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verhältnisse.

Überbaubare Flächen der Grundstücke zwischen der Planstraße C und der Stahl-

lich ve rändert.

r') 2. 1 1.
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bon wird durch diese Änderung nicht wesentlich verändert

2.14. Höhenlage der baulichen Anlage: Ziffer 7 der textlichen Festsetzungen

Aus städtebaulichen Gründen wird die maximal zulässige Höhe der Oberkante der Keller-
geschoß-Rohdecke über dor Oberkante der am nächsten gelegenen

Verkehrsfläche von

bisher 0.80 m auf ein Meter angehoben. Damit soll den Bauherren ein größerer Spielraum
file die Gestaltung der Gebäude eingeräumt werden.

eltplanung
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3.0 Auswirkungen der Bebauungsplanänderung
Die verschiedenen Änderungen des Bebauungsplanes haben Auswirkungen auf die
fenën Grundstücke. Die wesentlichen Auswirkungen werden nachfolgend dargelegt.

betraf

ElrschlieBungsanlagen endgültig hergestellt sind.

m==n:'\.:! : ':=.als öffentliche Verkehrsfläche ergibt sich keine
der bestehende Wirtschaftsweg bereits in seiner

troffen ist.

2

3.3 Bodenordnende Maßnahmen

Durch dio Änderungen des Bebauungsplanes werden keine bodenordnenden Maßnahmen er
fo rd erlich .

Umweltplanungnr ltsin Arbeitsgemeinsc
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4.0
Rechtsgrundlagen:

Verfahren
\

n Baugesetzbuch BauGB innd deFassung der Bekanntmachung VQm 08.12.1986. zuletzt ge-

BBIFlll :: l llBUg ËEB$ *11XH:!
nahmengesetz zum Baugesetzbuch BauGB-MaßnahmenG.

Das Vorfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes 'Nördlich der Heuchalheimor Straße' -
Änderungsplan IV richtet sich nach den Vorschriften des BauGB i.V.m. den Vorschriften

Vandes dar Anwendung des $3 Abs.l BauGB wird abgesahon. Den Bürgern wird im Rahmen
dos Auslegungsverfahrens nach $3 Abs.2 BauGB auch Gelegenheit zur Erörterung gege-
ben. während der Auslegungsfrist können Bedenken und Anregungen vorgebracht werden

' Abs.2 BauGB-MaßnahmenG). Hierauf wird in der Bekanntmachung nach S3 Abs.2
Satz2 des Baugesetzbuches hingewiesen. Die Dauer der Auslegungsfrist wird auf 2 Wo-
chen verkürzt ($2 Abs.3 BauGB-MaßnahmonG).

Ë l:lUl:::;:lIllI IB\HIH':tRaU:=j li nil
&t; li: H::Hl:ll.lll:=imWb'l ?äklLil
Damit wird sichergestellt. daB durch die Änderung des Bebauungsplanes keine wesentlich
beeinträchtigenden nachteiligen Auswirkungen zu erwarten sind. denen durch Festsetzun-
gen im Bebauungsplan begegnet werden könnte.
Soweit nachteiligen Auswirkungen durch Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht begeg-
net werden kann. sind entstehende Konflikte auf der Grundlage der geltenden Gesetze in
Einzelgenehmigungsverfahren zu bewältigen.

i
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5.0 Hinweis
Für die nicht geänderten zeichnerischen und textlichen Festsetzungen gilt weiterhin die
Begründung des Bebauungsplanes 'Nördlich der Heuchelheimer Straße - Änderungsplan ll'. in
.Verbindung mit der Begründung des vorangegangenen Bebauungsplanes'Nördlich der Heu-
chelhoimer Straße

Diese Begr(endung wird dem am .(1)L(- (11)ë;l. Braß Satzung beschlossenen Bebauungsplan
gem. $9 Abs.8 BauGB baigeftigt.r'3

'XO . a\.läDirmstein. den

(Sauer)
Ortsbürgermeister
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